
 

Baugesetzbuch  
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.8.1997 (BGBl. I S. 2141, ber. 
1998 I S. 137) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
05.September 2006 (BGBl. I S. 2098)/ das Gesetz zur  
Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte  
veröffentlicht  08.11. 2006, in Kraft getreten am 01.01.2007 
 
 

 
 
Allgemeines Städtebaurecht 
 
Dritter Teil  
Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung; Entschädigung 
 
Erster Abschnitt  
Zulässigkeit von Vorhaben 
 
 
§ 29 (Begriff des Vorhabens; Geltung von Rechtsvorschriften) 
 
(1) Für Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen zum Inhalt haben, und für Aufschüttungen und Abgrabun-
gen größeren Umfangs sowie für Ausschachtungen, Ablagerungen einschließ-
lich Lagerstätten gelten die §§ 30 bis 37. 
 
(2) Die Vorschriften des Bauordnungsrechts und andere öffentlich-rechtliche 
Vorschriften bleiben unberührt. 
 
 
§ 30 (Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans) 
 
(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der allein oder gemeinsam mit 
sonstigen baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über die Art 
und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen 
und die örtlichen Verkehrsflächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es 
diesen Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. 
 
(2) Im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 
ist ein Vorhaben zulässig, wenn es dem Bebauungsplan nicht widerspricht 
und die Erschließung gesichert ist. 
 
(3) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der die Voraussetzungen des 
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Absatzes 1 nicht erfüllt (einfacher Bebauungsplan), richtet sich die Zulässig-
keit von Vorhaben im Übrigen nach § 34 oder § 35. 
 
 
§ 31 (Ausnahmen und Befreiungen) 
 
(1) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans können solche Ausnahmen 
zugelassen werden, die in dem Bebauungsplan nach Art und Umfang aus-
drücklich vorgesehen sind. 
 
(2) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans kann befreit werden, wenn 
die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und 
 

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder 
 
2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
 
3. die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beab-

sichtigten Härte führen würde 
 

und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
 
 
§ 32 (Nutzungsbeschränkungen auf künftigen Gemeinbedarfs-,  
Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen) 
 
Sind überbaute Flächen in dem Bebauungsplan als Baugrundstücke für den 
Gemeinbedarf oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen festgesetzt, 
dürfen auf ihnen Vorhaben, die eine wertsteigernde Änderung baulicher Anla-
gen zur Folge haben, nur zugelassen und für sie Befreiungen von den Fest-
setzungen des Bebauungsplans nur erteilt werden, wenn der Bedarfs- oder 
Erschließungsträger zustimmt oder der Eigentümer für sich und seine Rechts-
nachfolger auf Ersatz der Werterhöhung für den Fall schriftlich verzichtet, dass 
der Bebauungsplan durchgeführt wird. Dies gilt auch für die dem Bebauungs-
plan nicht widersprechenden Teile einer baulichen Anlage, wenn sie für sich 
allein nicht wirtschaftlich verwertbar sind oder wenn bei der Enteignung die 
Übernahme der restlichen überbauten Flächen verlangt werden kann. 
 
 
§ 33 (Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung) 
 
(1) In Gebieten, für die ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungs-
plans gefasst ist, ist ein Vorhaben zulässig, wenn 
 

1. die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 
2 und § 4a Abs. 2 bis 5 durchgeführt worden ist, 
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2. anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des 

Bebauungsplans nicht entgegensteht, 
 

3. der Antragsteller diese Festsetzungen für sich und seine Rechtsnach-
folger schriftlich anerkennt und 
 

4. die Erschließung gesichert ist. 
 
(2) In Fällen des § 4a Abs. 3 Satz 1 kann vor der erneuten Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung ein Vorhaben zugelassen werden, wenn sich die vorge-
nommene Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplanentwurfs nicht auf 
das Vorhaben auswirkt und die in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Voraus-
setzungen erfüllt sind. 
 
(3) Wird ein Verfahren nach § 13 oder 13 a durchgeführt, kann ein Vorhaben 
vor Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zugelassen 
werden, wenn die in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Voraussetzungen er-
füllt sind. Der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist vor Erteilung der Genehmigung Ge-
legenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu geben, so weit 
sie nicht bereits zuvor Gelegenheit hatten. 
 
 
§ 34 (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile) 
 
(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zu-
lässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der nä-
heren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das 
Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
 
(2) Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete, die 
in der auf Grund des § 9a erlassenen Verordnung bezeichnet sind, beurteilt 
sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art allein danach, ob es nach 
der Verordnung in dem Baugebiet allgemein zulässig wäre; auf die nach der 
Verordnung ausnahmsweise zulässigen Vorhaben ist § 31 Abs. 1, im Übrigen 
ist § 31 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 dürfen keine schädlichen Auswirkun-
gen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Ge-
meinden zu erwarten sein. 
 
(3a) Vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung 
nach Absatz 1 Satz 1 kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn die Abwei-
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chung 
 

1. der Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines 
zulässigerweise errichteten Gewerbe- oder Handwerksbetriebs oder 
der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung einer zulässigerweise er-
richteten baulichen Anlage zu Wohnzwecken dient, 
 

2. städtebaulich vertretbar ist und 
 

3. auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist. 

 
Satz 1 findet keine Anwendung auf Einzelhandelsbetriebe, die die verbrau-
chernahe Versorgung der Bevölkerung beeinträchtigen oder schädliche Aus-
wirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in ande-
ren Gemeinden haben können. 
 
(4) Die Gemeinde kann durch Satzung 
 

1. die Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen, 
 

2. bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile festlegen, wenn die Flächen im Flächennutzungsplan als 
Baufläche dargestellt sind, 
 

3. einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen Flächen durch die bau-
liche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind. 

 
Die Satzungen können miteinander verbunden werden. 
 
(5) Voraussetzung für die Aufstellung von Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 
2 und 3 ist, dass 
 

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind, 
 

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 
nicht begründet wird und 
 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen. 

 
In den Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 können einzelne Festset-
zungen nach § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 sowie Abs. 4 getroffen werden. § 9 Abs. 
6 ist entsprechend anzuwenden. Auf die Satzung nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 
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sind ergänzend die § 1a Abs. 2 und 3 und § 9 Abs. 1a entsprechend anzu-
wenden; ihr ist eine Begründung mit den Angaben entsprechend § 2a Satz 2 
Nr. 1 beizufügen. 
 
(6) Bei der Aufstellung der Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 sind 
die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend anzuwenden. Auf die 
Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ist § 10 Abs. 3 entsprechend an-
zuwenden. 
 
 
§ 35 (Bauen im Außenbereich) 
 
(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn 
es 
 

1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen un-
tergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt, 
 

2. einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient, 
 

3. der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Telekommunikations-
dienstleistungen, Wärme und Wasser, der Abwasserwirtschaft oder ei-
nem ortsgebundenen gewerblichen Betrieb dient, 
 

4. wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen 
seiner nachteiligen Wirkung auf die Umgebung oder wegen seiner be-
sonderen Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt werden 
soll, 
 

5. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasser-
energie dient, 
 

6. der energetischen Nutzung von Biomasse im Rahmen eines Betriebes 
nach Nummer 1 oder 2 oder eines Betriebes nach Nummer 4, der 
Tierhaltung betreibt, sowie dem Anschluss solcher Anlagen an das öf-
fentliche Versorgungsnetz dient, unter folgenden Voraussetzungen: 
 

a) das Vorhaben steht in einem räumlich-funktionalen Zusam-
menhang mit dem Betrieb, 
 

b) die Biomasse stammt überwiegend aus dem Betrieb oder ü-
berwiegend aus diesem und aus nahe gelegenen Betrieben 
nach den Nummern 1, 2 oder 4, so weit letzterer Tierhaltung 
betreibt, 
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c) es wird je Hofstelle oder Betriebsstandort nur eine Anlage be-
trieben und 
 

d) die installierte elektrische Leistung der Anlage überschreitet 
nicht 0,5 MW oder 
 

7. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Kernenergie zu friedli-
chen Zwecken oder der Entsorgung radioaktiver Abfälle dient. 

 
(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre 
Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die 
Erschließung gesichert ist. 
 
(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn 
das Vorhaben 
 

1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht, 
 

2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, ins-
besondere des Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, wider-
spricht, 
 

3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausge-
setzt wird, 
 

4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrsein-
richtungen, für Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Si-
cherheit oder Gesundheit oder für sonstige Aufgaben erfordert, 
 

5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Boden-
schutzes, des Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der 
Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und 
Landschaftsbild verunstaltet, 
 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt oder 
die Wasserwirtschaft gefährdet, 
 

7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung 
befürchten lässt oder 
 

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört. 
 
Raumbedeutsame Vorhaben dürfen den Zielen der Raumordnung nicht wider-
sprechen; öffentliche Belange stehen raumbedeutsamen Vorhaben nach Ab-
satz 1 nicht entgegen, so weit die Belange bei der Darstellung dieser Vorha-
ben als Ziele der Raumordnung abgewogen worden sind. Öffentliche Belange 
stehen einem Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 in der Regel auch dann 
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entgegen, so weit hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder 
als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. 
 
(4) Den nachfolgend bezeichneten sonstigen Vorhaben im Sinne des Absat-
zes 2 kann nicht entgegengehalten werden, dass sie Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans oder eines Landschaftsplans widersprechen, die natürli-
che Eigenart der Landschaft beeinträchtigen oder die Entstehung, Verfesti-
gung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lassen, so weit sie im 
Übrigen außenbereichsverträglich im Sinne des Absatzes 3 sind: 

 
1. die Änderung der bisherigen Nutzung eines Gebäudes im Sinne des 

Absatzes 1 Nr. 1 unter folgenden Voraussetzungen: 
 

a) das Vorhaben dient einer zweckmäßigen Verwendung erhal-
tenswerter Bausubstanz, 
 

b) die äußere Gestalt des Gebäudes bleibt im Wesentlichen ge-
wahrt, 
 

c) die Aufgabe der bisherigen Nutzung liegt nicht länger als sie-
ben Jahre zurück, 
 

d) das Gebäude ist vor mehr als sieben Jahren zulässigerweise 
errichtet worden, 
 

e) das Gebäude steht im räumlich-funktionalen Zusammenhang 
mit der Hofstelle des land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes,
 

f) im Falle der Änderung zu Wohnzwecken entstehen neben den 
bisher nach Absatz 1 Nr. 1 zulässigen Wohnungen höchstens 
drei Wohnungen je Hofstelle und 
 

g) es wird eine Verpflichtung übernommen, keine Neubebauung 
als Ersatz für die aufgegebene Nutzung vorzunehmen, es sei 
denn, die Neubebauung wird im Interesse der Entwicklung des 
Betriebes im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 erforderlich, 

 
2. die Neuerrichtung eines gleichartigen Wohngebäudes an gleicher Stel-

le unter folgenden Voraussetzungen: 
 

h) das vorhandene Gebäude ist zulässigerweise errichtet worden,
 

i) das vorhandene Gebäude weist Missstände oder Mängel auf, 
 

j) das vorhandene Gebäude wird seit längerer Zeit vom Eigentü-
mer selbst genutzt und 
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k) Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass das neu errichtete 
Gebäude für den Eigenbedarf des bisherigen Eigentümers oder 
seiner Familie genutzt wird; hat der Eigentümer das vorhande-
ne Gebäude im Wege der Erbfolge von einem Voreigentümer 
erworben, der es seit längerer Zeit selbst genutzt hat, reicht es 
aus, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das neu 
errichtete Gebäude für den Eigenbedarf des Eigentümers oder 
seiner Familie genutzt wird, 
 

3. die alsbaldige Neuerrichtung eines zulässigerweise errichteten, durch 
Brand, Naturereignisse oder andere außergewöhnliche Ereignisse zer-
störten, gleichartigen Gebäudes an gleicher Stelle,  

 
4. die Änderung oder Nutzungsänderung von erhaltenswerten, das Bild 

der Kulturlandschaft prägenden Gebäuden, auch wenn sie aufgegeben 
sind, wenn das Vorhaben einer zweckmäßigen Verwendung der Ge-
bäude und der Erhaltung des Gestaltwerts dient, 

 
5. die Erweiterung eines Wohngebäudes auf bis zu höchstens zwei Woh-

nungen unter folgenden Voraussetzungen: 
 

l) das Gebäude ist zulässigerweise errichtet worden, 
 

m) die Erweiterung ist im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude 
und unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse angemessen 
und 
 

n) bei der Errichtung einer weiteren Wohnung rechtfertigen Tatsa-
chen die Annahme, dass das Gebäude vom bisherigen Eigen-
tümer oder seiner Familie selbst genutzt wird, 

 
6. die bauliche Erweiterung eines zulässigerweise errichteten gewerbli-

chen Betriebs, wenn die Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen 
Gebäude und Betrieb angemessen ist. 

 
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind geringfügige Erweiterungen des 
neuen Gebäudes gegenüber dem beseitigten oder zerstörten Gebäude sowie 
geringfügige Abweichungen vom bisherigen Standort des Gebäudes zulässig. 
 
(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zulässigen Vorhaben sind in einer flächen-
sparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzenden 
und den Außenbereich schonenden Weise auszuführen. Für Vorhaben nach 
Absatz 1 Nr. 2 bis 6 ist als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung eine Verpflich-
tungserklärung abzugeben, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zu-
lässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen; bei 
einer nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 zulässigen Nutzungsänderung ist die Rück-
bauverpflichtung zu übernehmen, bei einer nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 
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zulässigen Nutzungsänderung entfällt sie. Die Baugenehmigungsbehörde soll 
durch nach Landesrecht vorgesehene Baulast oder in anderer Weise die Ein-
haltung der Verpflichtung nach Satz 2 sowie nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Buch-
stabe g sicherstellen. Im Übrigen soll sie in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 
sicherstellen, dass die bauliche oder sonstige Anlage nach Durchführung des 
Vorhabens nur in der vorgesehenen Art genutzt wird. 
 
(6) Die Gemeinde kann für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht ü-
berwiegend landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung 
von einigem Gewicht vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, dass Wohn-
zwecken dienenden Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 nicht entgegengehal-
ten werden kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über 
Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung 
oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. Die Satzung kann 
auch auf Vorhaben erstreckt werden, die kleineren Handwerks- und Gewer-
bebetrieben dienen. In der Satzung können nähere Bestimmungen über die 
Zulässigkeit getroffen werden. Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung 
ist, dass 
 

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, 
 

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 
nicht begründet wird und 
 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen. 

 
Bei Aufstellung der Satzung sind die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 ent-
sprechend anzuwenden. § 10 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. Von der 
Satzung bleibt die Anwendung des Absatzes 4 unberührt. 
 
 
§ 36 (Beteiligung der Gemeinde und der höheren Verwaltungsbehörde) 
 
(1) Über die Zulässigkeit von Vorhaben nach den §§ 31, 33 bis 35 wird im 
bauaufsichtlichen Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde im Einver-
nehmen mit der Gemeinde entschieden. Das Einvernehmen der Gemeinde ist 
auch erforderlich, wenn in einem anderen Verfahren über die Zulässigkeit 
nach den in Satz 1 bezeichneten Vorschriften entschieden wird; dies gilt nicht 
für Vorhaben der in § 29 Abs. 1 bezeichneten Art, die der Bergaufsicht unter-
liegen. Richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 30 Abs. 1, stellen 
die Länder sicher, dass die Gemeinde rechtzeitig vor Ausführung des Vorha-
bens über Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung nach den §§ 14 und 
15 entscheiden kann. In den Fällen des § 35 Abs. 2 und 4 kann die Landesre-
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gierung durch Rechtsverordnung allgemein oder für bestimmte Fälle festle-
gen, dass die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde erforderlich ist. 
 
(2) Das Einvernehmen der Gemeinde und die Zustimmung der höheren Ver-
waltungsbehörde dürfen nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 erge-
benden Gründen versagt werden. Das Einvernehmen der Gemeinde und die 
Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde gelten als erteilt, wenn sie 
nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Genehmigungs-
behörde verweigert werden; dem Ersuchen gegenüber der Gemeinde steht 
die Einreichung des Antrags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach Landes-
recht vorgeschrieben ist. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann ein 
rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Gemeinde ersetzen. 
 
 
§ 37 (Bauliche Maßnahmen des Bundes und der Länder) 
 
(1) Macht die besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche Anlagen 
des Bundes oder eines Landes erforderlich, von den Vorschriften dieses Ge-
setzbuchs oder den auf Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften 
abzuweichen oder ist das Einvernehmen mit der Gemeinde nach § 14 oder  
§ 36 nicht erreicht worden, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde. 
 
(2) Handelt es sich dabei um Vorhaben, die der Landesverteidigung, dienstli-
chen Zwecken des Bundesgrenzschutzes oder dem zivilen Bevölkerungs-
schutz dienen, ist nur die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde er-
forderlich. Vor Erteilung der Zustimmung hat diese die Gemeinde zu hören. 
Versagt die höhere Verwaltungsbehörde ihre Zustimmung oder widerspricht 
die Gemeinde dem beabsichtigten Bauvorhaben, entscheidet der zuständige 
Bundesminister im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministern und im 
Benehmen mit der zuständigen Obersten Landesbehörde. 
 
(3) Entstehen der Gemeinde infolge der Durchführung von Maßnahmen nach 
den Absätzen 1 und 2 Aufwendungen für Entschädigungen nach diesem Ge-
setzbuch, sind sie ihr vom Träger der Maßnahmen zu ersetzen. Muss infolge 
dieser Maßnahmen ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert, ergänzt oder 
aufgehoben werden, sind ihr auch die dadurch entstandenen Kosten zu erset-
zen. 
 
(4) Sollen bauliche Anlagen auf Grundstücken errichtet werden, die nach dem 
Landbeschaffungsgesetz beschafft werden, sind in dem Verfahren nach § 1 
Abs. 2 des Landbeschaffungsgesetzes alle von der Gemeinde oder der höhe-
ren Verwaltungsbehörde nach den Absätzen 1 und 2 zulässigen Einwendun-
gen abschließend zu erörtern. Eines Verfahrens nach Absatz 2 bedarf es in 
diesem Fall nicht. 
 
 
§ 38 ( Bauliche Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung auf Grund von 
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Planfeststellungsverfahren; öffentlich zugängliche Abfallbeseitigungsan-
lagen) 
 
Auf Planfeststellungsverfahren und sonstige Verfahren mit den Rechtswirkun-
gen der Planfeststellung für Vorhaben von überörtlicher Bedeutung sowie auf 
die auf Grund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für die Errichtung und 
den Betrieb öffentlich zugänglicher Abfallbeseitigungsanlagen geltenden Ver-
fahren sind die §§ 29 bis 37 nicht anzuwenden, wenn die Gemeinde beteiligt 
wird; städtebauliche Belange sind zu berücksichtigen. Eine Bindung nach § 7 
bleibt unberührt. § 37 Abs. 3 ist anzuwenden. 
 
 
Zweiter Abschnitt  
Entschädigung 
 
 
§ 39 (Vertrauensschaden) 
 
Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer Nutzungsrechte sonstige Nut-
zungsberechtigte im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines rechtsver-
bindlichen Bebauungsplans Vorbereitungen für die Verwirklichung von Nut-
zungsmöglichkeiten getroffen, die sich aus dem Bebauungsplan ergeben, 
können sie angemessene Entschädigung in Geld verlangen, so weit die Auf-
wendungen durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des Bebauungs-
plans an Wert verlieren. Dies gilt auch für Abgaben nach bundes- oder 
landesrechtlichen Vorschriften, die für die Erschließung des Grundstücks er-
hoben wurden. 
 
 
§ 40 (Entschädigung in Geld oder durch Übernahme) 
 
(1) Sind im Bebauungsplan 
 

1. Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen, 
 

2. Flächen für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf, 
 

3. Flächen mit besonderem Nutzungszweck, 
 

4. von der Bebauung freizuhaltende Schutzflächen und Flächen für be-
sondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor Einwirkungen, 
 

5. Verkehrsflächen, 
 

6. Versorgungsflächen, 
 

7. Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für 
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Ablagerungen, 
 

8. Grünflächen, 
 

9. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von 
Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen, 
 

10. Flächen für Gemeinschaftsstellplätze und Gemeinschaftsgaragen, 
 

11. Flächen für Gemeinschaftsanlagen, 
 

12. von der Bebauung freizuhaltende Flächen, 
 

13. Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirtschaft, Flächen für Hoch-
wasserschutzanlagen und Flächen für die Regelung des Wasserab-
flusses, 
 

14. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft  

 
festgesetzt, ist der Eigentümer nach Maßgabe der folgenden Absätze zu ent-
schädigen, so weit ihm Vermögensnachteile entstehen. Dies gilt in den Fällen 
des Satzes 1 Nr. 1 in Bezug auf Flächen für Sport- und Spielanlagen sowie 
des Satzes 1 Nr. 4 und 10 bis 14 nicht, so weit die Festsetzungen oder ihre 
Durchführung den Interessen des Eigentümers oder der Erfüllung einer ihm 
obliegenden Rechtspflicht dienen. 
 
(2) Der Eigentümer kann die Übernahme der Flächen verlangen, 
 

1. wenn und so weit es ihm mit Rücksicht auf die Festsetzung oder 
Durchführung des Bebauungsplans wirtschaftlich nicht mehr zuzumu-
ten ist, das Grundstück zu behalten oder es in der bisherigen oder ei-
ner anderen zulässigen Art zu nutzen, oder 
 

2. wenn Vorhaben nach § 32 nicht ausgeführt werden dürfen und da-
durch die bisherige Nutzung einer baulichen Anlage aufgehoben oder 
wesentlich herabgesetzt wird. Der Eigentümer kann anstelle der Über-
nahme die Begründung von Miteigentum oder eines geeigneten 
Rechts verlangen, wenn die Verwirklichung des Bebauungsplans nicht 
die Entziehung des Eigentums erfordert. 

 
(3) Dem Eigentümer ist eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten, 
wenn und so weit Vorhaben nach § 32 nicht ausgeführt werden dürfen und 
dadurch die bisherige Nutzung seines Grundstücks wirtschaftlich erschwert 
wird. Sind die Voraussetzungen des Übernahmeanspruchs nach Absatz 2 ge-
geben, kann nur dieser Anspruch geltend gemacht werden. Der zur Entschä-
digung Verpflichtete kann den Entschädigungsberechtigten auf den Übernah-
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meanspruch verweisen, wenn das Grundstück für den im Bebauungsplan 
festgesetzten Zweck alsbald benötigt wird. 
 
 
§ 41 (Entschädigung bei Begründung von Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
ten und bei Bindungen für Bepflanzungen) 
 
(1) Sind im Bebauungsplan Flächen festgesetzt, die mit Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechten zu belasten sind, kann der Eigentümer unter den Voraussetzun-
gen des § 40 Abs. 2 verlangen, dass an diesen Flächen einschließlich der für 
die Leitungsführungen erforderlichen Schutzstreifen das Recht zu Gunsten 
des in § 44 Abs. 1 und 2 Bezeichneten begründet wird. Dies gilt nicht für die 
Verpflichtung zur Duldung solcher örtlichen Leitungen, die der Erschließung 
und Versorgung des Grundstücks dienen. Weitergehende Rechtsvorschriften, 
nach denen der Eigentümer zur Duldung von Versorgungsleitungen verpflich-
tet ist, bleiben unberührt. 
 
(2) Sind im Bebauungsplan Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern, sonstigen Bepflanzungen und Gewässern so-
wie das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
festgesetzt, ist dem Eigentümer eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten, wenn und so weit infolge dieser Festsetzungen  
 

1. besondere Aufwendungen notwendig sind, die über das bei ordnungs-
gemäßer Bewirtschaftung erforderliche Maß hinausgehen, oder  
 

2. eine wesentliche Wertminderung des Grundstücks eintritt. 
 
 
§ 42 (Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen 
Nutzung) 
 
(1) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks aufgehoben oder geändert 
und tritt dadurch eine nicht nur unwesentliche Wertminderung des Grund-
stücks ein, kann der Eigentümer nach Maßgabe der folgenden Absätze eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
 
(2) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks innerhalb einer Frist von 
sieben Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert, bemisst sich die 
Entschädigung nach dem Unterschied zwischen dem Wert des Grundstücks 
auf Grund der zulässigen Nutzung und seinem Wert, der sich infolge der Auf-
hebung oder Änderung ergibt. 
 
(3) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks nach Ablauf der in Absatz 2 
bezeichneten Frist aufgehoben oder geändert, kann der Eigentümer nur eine 
Entschädigung für Eingriffe in die ausgeübte Nutzung verlangen, insbesonde-
re wenn infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung die 
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Ausübung der verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Möglichkeiten der 
wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks, die sich aus der verwirklichten 
Nutzung ergeben, unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden. Die 
Höhe der Entschädigung hinsichtlich der Beeinträchtigung des Grundstücks-
werts bemisst sich nach dem Unterschied zwischen dem Wert des Grund-
stücks auf Grund der ausgeübten Nutzung und seinem Wert, der sich infolge 
der in Satz 1 bezeichneten Beschränkungen ergibt. 
 
(4) Entschädigungen für Eingriffe in ausgeübte Nutzungen bleiben unberührt. 
 
(5) Abweichend von Absatz 3 bemisst sich die Entschädigung nach Absatz 2, 
wenn der Eigentümer an der Verwirklichung eines der zulässigen Nutzung 
entsprechenden Vorhabens vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist 
durch eine Veränderungssperre oder eine befristete Zurückstellung seines 
Vorhabens gehindert worden ist und er das Vorhaben infolge der Aufhebung 
oder Änderung der zulässigen Nutzung des Grundstücks nicht mehr verwirkli-
chen kann. 
 
(6) Ist vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist eine Baugenehmigung 
oder über die bodenrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens ein Vorbescheid 
nach Bauaufsichtsrecht erteilt worden und kann der Eigentümer das Vorhaben 
infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung des Grund-
stücks nach Ablauf der Frist nicht mehr verwirklichen oder ist die Verwirkli-
chung dadurch für ihn wirtschaftlich unzumutbar geworden, kann der Eigen-
tümer in Höhe des Unterschieds zwischen dem Wert des Grundstücks unter 
Zugrundelegung der nach der Genehmigung vorgesehenen Nutzung und dem 
Wert des Grundstücks, der sich infolge der Aufhebung oder Änderung der zu-
lässigen Nutzung ergibt, Entschädigung verlangen. 
 
(7) Ist vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist ein Antrag auf Erteilung 
einer Baugenehmigung oder eines Vorbescheids nach Bauaufsichtsrecht, der 
die bodenrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens zum Gegenstand hat, 
rechtswidrig abgelehnt worden und kann nach dem Ergebnis eines Rechtsmit-
telverfahrens die Genehmigung oder der Vorbescheid mit dem beantragten 
Inhalt nicht erteilt werden, weil die im Zeitpunkt der Antragstellung zulässige 
Nutzung aufgehoben oder geändert worden ist, bemisst sich die Entschädi-
gung nach Absatz 6. Entsprechend findet Absatz 6 auch Anwendung, wenn 
über einen den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden und zu genehmi-
genden Bauantrag oder einen Vorbescheid nach Bauaufsichtsrecht, der die 
bodenrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens zum Gegenstand hat, innerhalb 
der in Absatz 2 bezeichneten Frist nicht entschieden wurde, obwohl der An-
trag so rechtzeitig gestellt wurde, dass eine Genehmigung innerhalb der Frist 
hätte erteilt werden können. 
 
(8) In den Fällen der Absätze 5 bis 7 besteht der Anspruch auf Entschädigung 
nicht, wenn der Eigentümer nicht bereit oder nicht in der Lage war, das beab-
sichtigte Vorhaben zu verwirklichen. Der Eigentümer hat die Tatsachen darzu-
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legen, die seine Bereitschaft und Möglichkeiten, das Vorhaben zu verwirkli-
chen, aufzeigen. 
 
(9) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks aufgehoben, besteht auch 
der Übernahmeanspruch nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. 
 
(10) Die Gemeinde hat dem Eigentümer auf Verlangen Auskunft zu erteilen, 
ob ein sich aus Absatz 2 ergebender vermögensrechtlicher Schutz der zuläs-
sigen Nutzung für sein Grundstück besteht und wann dieser durch Ablauf der 
in Absatz 2 bezeichneten Frist endet. 
 
 
§ 43 (Entschädigung und Verfahren) 
 
(1) Ist die Entschädigung durch Übernahme des Grundstücks oder durch Be-
gründung eines Rechts zu leisten und kommt eine Einigung nicht zu Stande, 
kann der Eigentümer die Entziehung des Eigentums oder die Begründung des 
Rechts verlangen. Der Eigentümer kann den Antrag auf Entziehung des Ei-
gentums oder auf Begründung des Rechts bei der Enteignungsbehörde stel-
len. Auf die Entziehung des Eigentums oder die Begründung des Rechts fin-
den die Vorschriften des Fünften Teils entsprechend Anwendung. 
 
(2) Ist die Entschädigung in Geld zu leisten und kommt eine Einigung über die 
Geldentschädigung nicht zu Stande, entscheidet die höhere Verwaltungsbe-
hörde. Die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des 
Fünften Teils sowie § 121 gelten entsprechend. Für Bescheide über die Fest-
setzung der zu zahlenden Geldentschädigung gilt § 122 entsprechend. 
 
(3) Liegen die Voraussetzungen der §§ 40 und 41 Abs. 1 vor, ist eine Ent-
schädigung nur nach diesen Vorschriften zu gewähren. In den Fällen der §§ 
40 und 41 sind solche Wertminderungen nicht zu berücksichtigen, die bei An-
wendung des § 42 nicht zu entschädigen wären. 
 
(4) Bodenwerte sind nicht zu entschädigen, so weit sie darauf beruhen, dass 
 

1. die zulässige Nutzung auf dem Grundstück den allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicher-
heit der auf dem Grundstück oder im umliegenden Gebiet wohnenden 
oder arbeitenden Menschen nicht entspricht oder  
 

1. in einem Gebiet städtebauliche Missstände im Sinne des § 136 Abs. 2 
und 3 bestehen und die Nutzung des Grundstücks zu diesen Miss-
ständen wesentlich beiträgt. 

 
(5) Nach Vorliegen der Entschädigungsvoraussetzungen bleiben Werterhö-
hungen unberücksichtigt, die eingetreten sind, nachdem der Entschädigungs-
berechtigte in der Lage war, den Antrag auf Festsetzung der Entschädigung in 
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Geld zu stellen, oder ein Angebot des Entschädigungspflichtigen, die Ent-
schädigung in Geld in angemessener Höhe zu leisten, abgelehnt hat. Hat der 
Entschädigungsberechtigte den Antrag auf Übernahme des Grundstücks oder 
Begründung eines geeigneten Rechts gestellt und hat der Entschädigungs-
pflichtige daraufhin ein Angebot auf Übernahme des Grundstücks oder Be-
gründung des Rechts zu angemessenen Bedingungen gemacht, gilt § 95 Abs. 
2 Nr. 3 entsprechend. 
 
 
§ 44 (Entschädigungspflichtige, Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche) 
 
(1) Zur Entschädigung ist der Begünstigte verpflichtet, wenn er mit der Fest-
setzung zu seinen Gunsten einverstanden ist. Ist ein Begünstigter nicht be-
stimmt oder liegt sein Einverständnis nicht vor, ist die Gemeinde zur Entschä-
digung verpflichtet. Erfüllt der Begünstigte seine Verpflichtung nicht, ist dem 
Eigentümer gegenüber auch die Gemeinde verpflichtet; der Begünstigte hat 
der Gemeinde Ersatz zu leisten. 
 
(2) Dient die Festsetzung der Beseitigung oder Minderung von Auswirkungen, 
die von der Nutzung eines Grundstücks ausgehen, ist der Eigentümer zur 
Entschädigung verpflichtet, wenn er mit der Festsetzung einverstanden war. 
Ist der Eigentümer auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, 
Auswirkungen, die von der Nutzung seines Grundstücks ausgehen, zu besei-
tigen oder zu mindern, ist er auch ohne Einverständnis zur Entschädigung 
verpflichtet, so weit er durch die Festsetzung Aufwendungen erspart. Erfüllt 
der Eigentümer seine Verpflichtungen nicht, gilt Absatz 1 Satz 3 entspre-
chend. Die Gemeinde soll den Eigentümer anhören, bevor sie Festsetzungen 
trifft, die zu einer Entschädigung nach Satz 1 oder 2 führen können. 
   
(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die 
in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Entschädigungsleistungen in Geld sind ab Fälligkeit mit 2 vom Hundert über 
dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank jährlich zu verzinsen. Ist Ent-
schädigung durch Übernahme des Grundstücks zu leisten, findet auf die Ver-
zinsung § 99 Abs. 3 Anwendung. 
 
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs her-
beigeführt wird.  
 
(5) In der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 ist auf die Vorschriften des Ab-
atzes 3 Satz 1 und 2 sowie des Absatzes 4 hinzuweisen. s 
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